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Tagesordnungspunkt: 
Beschlussvorlage Nr. 1264/XVIII 
öffentlich 
 
Fachbereich: Fachbereich III 
Bau- und Umwelt 
 
Sachbearbeiter/in: Jürgen Geist 
  
Telefon: 06071/3009-30 
  

 
 

 
 
 

GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
 
 
 

Datum: 29.04.2024 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand  29.04.2024 vorberatend 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss  06.05.2024 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss  07.05.2024 vorberatend 
Gemeindevertretung  15.05.2024 beschließend 

 
TOP 3006-010 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 

Landesstraße L 3095 
Hier: Beschlussfassung zur grundhaften Sanierung des Kreuzungsberei-
ches „Hauptstraße/Ober-Röder Straße/Urberacher Straße“ 

 
 
 
Sachverhalt 

 
Die Gemeinde hat am 25.05.2023 einen Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach dem Mobi-
litätsfördergesetz im Förderbereich kommunaler Straßenbau (KSB) für das Jahr 2024 gestellt. Der 
Förderantrag bezieht sich auf die in der Baulast der Gemeinde befindlichen Gehwege. Die Kosten-
schätzung von Hessen Mobil aus dem Jahr 2019 sah einen Kostenanteil der Gemeinde von ca. 
229.000,00 Euro vor. Hiervon wurde ein Antrag für eine Förderquote in Höhe von 65%  
(ca. 149.000,00 Euro) gestellt, sodass ein Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von  
ca. 80.000,00 Euro zu finanzieren wäre. Die Verfahrensleitung für die Baumaßnahme erfolgt über 
Hessen Mobil. Die Gemeinde beteiligt sich für den Anteil der Gehwege und barrierefreien Über-
gänge.  
 
Die Baumaßnahme soll in der Zeit von August bis Dezember 2024 ausgeführt werden. Die Aus-
schreibungsunterlagen werden aktuell von Hessen Mobil erstellt.  
 
Am 24.04.2024 wurden der Verwaltung von Hessen Mobil die Planunterlagen (teilweise) und die 
aktuelle Kostenberechnung zugesandt. Der Kostenanteil der Gemeinde für die Gehwege incl. An-
teil der Bahn beläuft sich demnach auf nunmehr ca. 386.000,00 Euro. Bei einer Förderquote von 
65% (250.900,00 Euro) hätte die Gemeinde noch einen Eigenanteil in Höhe von  
135.100,00 Euro zu tragen.  
 
Im Haushaltsplan 2024 sind für die grundhafte Erneuerung der L 3095 im Sachkonto 0952010 zu-
sammen 40.000,00 Euro eingestellt. Sofern die Baumaßnahme wie von Hessen Mobil vorgesehen 
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bis Dezember 2024 ausgeführt wird, sind die Kostenanteile der Gemeinde im Jahr 2024 voll zu fi-
nanzieren. Der Zuschuss wird nach bisherigen Erfahrungen erst im Jahr 2025 und im Jahr 2026 
ausgezahlt.  
 
Um die Finanzierung der Baumaßnahme sicherzustellen, soll die Deckungslücke von derzeit  
ca. 346.000,00 Euro durch die bereitgestellten Haushaltsmittel für die Gehwegsanierung nach 
Glasfaserausbau (3. Bauabschnitt) geschlossen werden. Im Haushaltsplan 2024 sind für den  
3. Bauabschnitt ca. 1.500.000,00 Euro eingestellt. 
 
Da seitens der Verwaltung aktuell die Fördermöglichkeit durch das Land Hessen für die barriere-
freien Übergänge geprüft wird, erfolgt die Ausschreibung für den 3. Bauabschnitt frühestens im 
Herbst 2024.   
 
Der 2. Bauabschnitt der Gehwegsanierung nach Glasfaserausbau wird bis Juni 2024 fertiggestellt. 
 
Die Verwaltung möchte daher einen Anteil der bereitgestellten Haushaltsmittel für die Gehwegsa-
nierung nach Glasfaserausbau für die grundhafte Sanierung des Kreuzungsbereiches in der L 
3095 verwenden und bittet um Zustimmung der Gemeindevertretung zur vorgelegten Vorgehens-
weise. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Einer Umschichtung der bereitgestellten Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von 
ca. 346.000,00 Euro aus der Maßnahme „Gehwegausbau nach Glasfaserverlegung“ für die Maß-
nahme „Grundhafte Erneuerung der L 3095 (Bereich Bahnübergang)“ wird zugestimmt.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Die erforderlichen Haushaltsmittel für die Umsetzung der Gesamtbaumaßnahme sind im Sach-
konto 0952010 mit einer Gesamtsumme in Höhe von 2.140.000,00 Euro eingestellt. 
 
 
Anlagen 

 
Anlage(n): 
1. Kostenermittlung nach AKVS 
2. Kostenaufteilung Mail Hessen Mobil 20240425 
3. Lageplan mit vorh. Gehwegbreiten (002) 
 
 




